
 
 
 
 
 

Service, Information 
und Beratung 

 

Hundeanmeldung 

Anschrift:  

Name des Besitzers:  

Geburtsdatum:  

Telefonnummer:  

E-Mail:  

Verwendungszweck:  
(z.B. Haushund, Jagdhund, Wach-
hund, …) 

 

Rufname:  

Rasse1:   

Farbe:  

Geschlecht:  

Geburtsdatum:  

Geburtsland:  

Besitz seit:  

Besondere Kennzeichen:  

Micro-Chip-Nr.:  

(Der schwarz umrandete Teil ist vom Hundehalter auszufüllen.) 

 

EDV-Nr.:  Hundemarke-Nr.: 

Die Hundeabgabe ist für Hunde ab dem vollendeten dritten Lebensmonat zu entrichten. 

Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential gemäß § 2 des NÖ Hundehaltegesetzes sind Hunde, bei denen auf Grund 
ihrer wesensmäßig typischen Verhaltensweise, Zucht oder Ausbildung eine gesteigerte Aggressivität und Gefährlichkeit 
gegenüber Menschen und Tieren vermutet wird. Bei Hunden folgender Rassen oder Kreuzungen sowie deren Kreuzun-
gen untereinander oder mit anderen Hunden wird ein erhöhtes Gefährdungspotential stets vermutet: 

• Bullterrier 

• American Staffordshire Terrier 
• Staffordshire Bullterrier 

• Dogo Argentino 

• Pit-Bull 
• Bandog 

• Rottweiler 

• Tosa Inu

Bestehen bei Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden Zweifel, ob der Hund ein erhöhtes Gefährdungspo-
tential aufweist, hat der Hundehalter ein Sachverständigen-Gutachten darüber vorzulegen. 

 

                                        
1 Hinweis: Bei der Rassenangabe „Mischling“ ist eine genaue Angabe der betroffenen Rassen zwingend erforderlich 



Name und Hauptwohnsitz jener Person oder 
Einrichtung, von welcher der Hund erworben 
wurde. 

 

Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversi-
cherung 
 

(Mindestversicherungssumme in der Höhe von € 725.000,--) 
 

 

Nachweis der erforderlichen Sachkunde zur 
Haltung des Hundes (gilt für Hundeanmeldungen ab 01.06.2023) 
 

Die allgemeine Sachkunde umfasst eine einstündige Informa-
tion durch einen Tierarzt oder durch eine Tierärztin und eine 
zweistündige Information durch eine fachkundige Person 
 

 

Nachweis der erweiterten Sachkunde zur Hal-
tung eines Hundes mit erhöhtem Gefährdungs-
potential 

Von der NÖ Landesregierung zugelassene „speziell geschulte 
Personen“ 
 

• 4 Stunden Theorie über das Wesen und das Verhalten des 
Hundes 
 

• 6 Stunden Praxis über Leinenführigkeit, Sitzen und Freifolgen 
 

 

Größen- u. lagenmäßige Beschreibung der Lie-
genschaft samt Einfriedungen sowie des Ge-
bäudes. (Skizze) 

 

 

 

 

 

 

 

(Der schwarz umrandete Teil ist vom Hundehalter auszufüllen.) 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben werden bestätigt: 

  

 

Ort, Datum  Hundehalter 
 bei Stellvertreter (Name in Blockschrift) 

 
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Dies ist eine Information über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aufgrund der neuen 
EU Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO. Ihre Daten werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen gelöscht. Ihre Daten werden nicht weitergegeben. Sie können gemäß 
DSGVO jederzeit das Recht auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, Einschränkung, Datenübertragung oder Widerspruch postalisch oder per E-Mail an gemeinde@brunnamge-
birge.gv.at geltend machen. 
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